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VP Bank Fondsleitung Aktiengesellschaft
FL-9490 Vaduz - Aeulestrasse 6 - Liechtenstein

Mitteilung an die Anteilsscheininhaber
Die VP Bank Fondsleitung AG, Vaduz, als Fondsleitung, und die Verwaltungs- und Privat-Bank
AG, Vaduz, als Depotbank, haben bei den nachstehend aufgeführten VP Bank Fonds ver-
schiedene Anpassungen vorgenommen.

VP Bank Aktienfonds
VP Bank Obligationenfonds
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen

Das Amt für Finanzdienstleistungen hat diese Änderungen – mit Ausnahme der Anhänge A
und B – am 30. Dezember 2003 bewilligt.

Teil II Anlagereglement

§ 5, Ziff. 5
... und/oder der Revisionsstelle ...

§ 17, Ziff. 1
... von höchstens 0,25% ...

§ 23, Ziff. 4
Der vorliegende Prospekt mit Anlagereglement tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

VP Bank Cash & Geldmarktfonds

Das Amt für Finanzdienstleistungen hat diese Änderungen – mit Ausnahme des Anhangs – am
30. Dezember 2003 bewilligt.

Teil II Anlagereglement

§ 5, Ziff. 5
... und/oder der Revisionsstelle ...

§ 17, Ziff. 1
... ist aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ... von höchstens 0,25% ...

§ 17, Ziff. 3
Bei der Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung keine Rücknahmekommission.

§ 17, Ziff. 4
Die tatsächlich angewendeten Gebühren, Kommissionen und Pauschalentschädigungen etc.,
die im Prospekt mit Anlagereglement als Maximalgebühren angegeben sind und mit «höchs-
tens» deklariert werden, sind aus dem Geschäfts- und Halbjahresbericht ersichtlich.

§ 21, Ziff. 1
Das Publikationsorgan des Anlagefonds ist das Liechtensteiner Volksblatt. Weitere
Publikationsorgane können von Fall zu Fall bestimmt werden. Im Ausland erfolgt die
Publikation in den jeweils zugelassenen Publikationsorganen.

§ 21, Ziff. 2
... und/oder der Revisionsstelle ...

§ 23, Ziff. 4
Der vorliegende Prospekt mit Anlagereglement tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie die Auszahlung der Anteile in bar verlangen kön-
nen (Art. 5 Abs. 2 IUG).

Alle früheren Prospekte mit Anlagereglement werden durch die am 1. Januar 2004 in Kraft
getretenen Prospekte mit Anlagereglement ersetzt. Diese sind bei der Fondsleitung, der
Depotbank sowie allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich sowie über
www.vpbank.com.

Vaduz, im Februar 2004
VP Bank Fondsleitung Aktiengesellschaft
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